
1

Kurz informiert

12-2015 PRAXISFÜHRUNG 
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PP
Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Lohnsteuer und Sozialversicherung 
praxisnah und kompakt!

Mit dem monatlich erscheinenden 
Informationsdienst LGP Löhne und 
Gehälter professionell erhalten Sie 
kompetente Antworten auf alle 
aktuellen Fragen zu Lohnsteuer 
und Sozialversicherung. Die Bei-
träge sind kompakt und leicht ver-
ständlich. Das macht Löhne und 
Gehälter professionell besonders 
leserfreundlich. 

Als Leser von Löhne und Gehälter 
professionell haben Sie folgende 
Vorteile:

•  Sie sind jeden Monat in wenigen 
Minuten umfassend über alles 
Wesentliche informiert.

•  Sie erhalten die aktuelle 
Rechtsprechung praxisgerecht 
aufbereitet.

•  Die Verknüpfung von Lohnsteuer 
und Sozialversicherung spart 
Ihnen zeitraubende Recherchen.

Praxisbewährte Checklisten, 
praktikable Handlungsan leitungen 
und Musterformulierungen 
ergänzen die Beiträge und helfen 
Ihnen, Ihr neues Wissen schnell 
und sicher umzusetzen. 

Testen Sie Löhne und Gehälter 
professionell jetzt in der Praxis. 
Die aktuelle Ausgabe können 
Sie auf der LGP-Website unter 
lgp.iww.de anfordern.

Leistungsumfang

•  Das Heft: 18 Seiten, anzeigenfrei

•  Die Website: aktuelle Meldungen, 
Ausgabenarchiv und Zusatzdokumente

•  Die myIWW-App: zur mobilen Online- 
und Offline-Nutzung der Beiträge

Bezugspreis

79,50 € pro Halbjahr 
inklusive Versand und Umsatzsteuer

Bestellen Sie im Internet 
die aktuelle Ausgabe:

lgp.iww.de

facebook.com/lgp.iww

lgp.iww.de

▶▶ Steuererklärung
Bescheid bestandskräftig – was tun bei vergessenen Ausgaben? 

|  f r AG e :  Ich war als Fußpflegerin bislang immer familienversichert. Im Jahr 
2013 habe ich allerdings vergessen, die Müllgebühren für die Fußpflegepraxis in 
der Steuererklärung als Betriebsausgaben anzusetzen. Mit meinen Einkünften 
überschreite ich nun die Grenze für die Familienversicherung geringfügig. Mein 
Steuerbescheid für 2013 ist bereits bestandskräftig. Gibt es noch eine Möglich-
keit, wie ich den Bescheid angreifen kann, sodass die Müllgebühren nachträglich 
berücksichtigt werden? |

A n t Wo r t :  Die einzige Möglichkeit, eine Änderung herbeizuführen, ist ein 
Änderungsantrag nach § 129 Abgabenordnung (AO). Dieser kann erfolgreich 
sein, wenn Sie jedes Jahr die Müllgebühren angesetzt haben und das für das 
Finanzamt offensichtlich war. Fehlt diese Ausgabe dann und das Finanzamt 
hakt nicht nach, macht sich das Finanzamt Ihren Fehler zu eigen und eine 
Änderungsmöglichkeit nach § 129 AO ist möglich. 

PrAXiSHinWeiS | Die Leserin hat unseren Rat umgesetzt und PP darüber 
 informiert, dass das Finanzamt den Änderungsantrag akzeptiert hat. Sie kann in 
der Familienver sicherung bleiben und spart sich das Geld für die eigene 
 Krankenversicherung.

Änderungsantrag 
nach § 129 Ao stellen

▶▶ Mobile Nutzung
Kennen Sie schon die neue iWW-App?

| Die neue myIWW-App 2.0 bietet Ihnen ein besseres Bedienkonzept und 
noch flexiblere Nutzungsmöglichkeiten. Zum Beispiel können Sie sich auf der 
Startseite Ihre Favoriten für den schnellen Zugriff zusammenstellen und ge-
zielt ältere Ausgaben herunterladen, um sie offline zu lesen. |

Wenn Sie noch die Vorgänger-Version nutzen, ist jetzt der Zeitpunkt, auf die 
neue App zu wechseln. Denn die alte Version wird seit dem 31. Juli 2015 nicht 
mehr aktualisiert! Neue Inhalte gibt es seitdem nur noch in der neuen App. 
Die neue App finden Sie im App-Store und bei Google Play. Wir wünschen 
Ihnen viel Nutzen aus dieser App und freuen uns auf Ihr Feedback!

▶▶ Social Media
PP auch bei facebook

| Schon seit Anfang 2012 ermöglicht es PP jedem Therapeuten, sich mit 
 Kolleginnen und Kollegen auf Facebook auszutauschen. |

Mehr als 4.000 Fans folgen PP bei Facebook. Nutzen auch Sie diese Plattform 
und treten Sie in einen Dialog mit anderen Therapeuten und der Redaktion. Sie 
finden PP unter www.facebook.com/pp.iww. Selbstverständlich können Sie 
uns auch immer per Fax (02596-922-99) und E-Mail (pp@iww.de) erreichen.

iHr PLuS im netz

facebook.com/pp.iww


